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VERMERK 

Betr.: ‒ Abstimmungsergebnis  

‒ VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES 
RATES zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 575/2013 und 
(EU) 2019/876 aufgrund bestimmter Anpassungen infolge der COVID-
19-Pandemie 

= Annahme des Gesetzgebungsakts 

= Abweichung von der gemäß Artikel 4 des Protokolls Nr. 1 über die 
Rolle der nationalen Parlamente in der EU vorgesehenen 
Achtwochenfrist 

= Ergebnis des am 24. Juni 2020 abgeschlossenen schriftlichen 
Verfahrens 

  

Das Ergebnis der Abstimmung über den oben genannten Gesetzgebungsakt ist in Anlage 1 

enthalten. 

Bezugsdokument: 

 

PE-CONS 18/20 

Datum der Annahme des Beschlusses über die Anwendung des schriftlichen 

Verfahrens durch den AStV: 24.6.2020 

Die Protokollerklärungen und/oder Erklärungen zur Stimmabgabe sind in Anlage 2 enthalten. 
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ANLAGE 2 

Erklärung Finnlands 

Finnland begrüßt generell die Bemühungen um eine vorübergehende Lockerung, um den Banken 

die Kreditvergabe während der weltweiten Pandemie so rasch wie möglich zu erleichtern. 

Finnland ist jedoch der Ansicht, dass am Aufsichtsrahmen nur zeitlich befristete und unmittelbar 

auf die Bewältigung der Folgen der Pandemie ausgerichtete Änderungen in einem beschleunigten 

Verfahren ohne Folgenabschätzung und ohne dass den nationalen Parlamenten – wie in Artikel 4 

des den Verträgen beigefügten Protokolls Nr. 1 über die Rolle der nationalen Parlamente in der 

Europäischen Union vorgeschrieben – ausreichend Zeit für eine Prüfung eingeräumt wird, 

vorgenommen werden sollten. 

Die Änderungen, die von der qualifizierten Mehrheit im Rat und vom Europäischen Parlament 

unterstützt werden, bieten Banken eine zusätzliche Kapitalentlastung. Gleichzeitig erhöhen sie die 

Risiken, die aus den Bilanzen der Banken herrühren. Finnland wird dies bei den Beratungen über 

eine weitere Risikoteilung im Rahmen der Bankenunion im Auge behalten. Nur ein gesunder und 

stabiler Bankensektor kann während des Abschwungs weiterhin Kredite an die Realwirtschaft 

vergeben. Finnland hat besondere Bedenken gegen die Änderungen, mit denen die Verflechtung 

zwischen Banken und Staaten in Europa noch weiter verstärkt wird, wo doch die regulatorische 

Behandlung von Positionen im Zusammenhang mit Staatsanleihen vollständig überprüft werden 

sollte, um sicherzustellen, dass den aus diesen Anleihepositionen herrührenden Risiken für die 

Banken in den Aufsichtsvorschriften gebührend Rechnung getragen wird. 

Erklärung Griechenlands 

Griechenland ist bewusst, dass die gezielten Änderungen an der Eigenmittelverordnung wichtig 

sind, um Banken die Kreditvergabe angesichts der COVID-19-Krise zu erleichtern, und begrüßt 

diese Änderungen. 

Griechenland bedauert jedoch, dass der endgültige Text in zwei zentralen Punkten nicht weit genug 

geht: 

a) Die EU schöpft die Flexibilität, die auf internationaler Ebene für die IFRS-9-

Übergangsregelungen besteht, nicht in vollem Umfang aus und sorgt somit nicht für gleiche 

Wettbewerbsbedingungen auf internationaler Ebene und innerhalb der EU, und 

b) die Zeit, in der aufsichtliche Korrekturposten für Staatsanleihepositionen vorübergehend 

wiedereingeführt werden, ist zu kurz, was den zusätzlichen Nutzen dieser Bestimmung schmälert. 
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